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, die ursprünglich in Kiev 307,08 gr, in Novgorod 409,44 gr Silber ent-

sprach79. Ihr Wert hat jedoch in der russischen Geschichte geschwankt; auch hier hat sich 

B. Briem bemerkbar gemacht. Für die Umrechnung der grivna in schwedische Mark ha-

ben wir nur einen ungefähren Maßstab80. Als Bußen wurden in der RP I ausgeworfen: 

 ðfür Totschlag: 40 grivna (RP I, 2), 

 ðfür Verstümmelung 40 grivna (RP I, 9), bzw. 12 und 3 grivna (RP I, 11). 

Daraus folgt, dass die Buße für Verstümmelung wichtiger Körperteile  (Hand, Fuß) gleich 

dem Wergeld war. 

 ðfür Kränkung: 3 Grivna (RP I, 6, 11, 13) oder 12 grivna (RP I, 7, 8, 11, 22) 

 ðfür Schwertzücken: 1 grivna (RP I, 12). 

Die hohe Kränkungsbuße von 12 grivna ist nur für das Abhauen des Schnurrbartes81 bzw. 

für Schläge mit einem stumpfen Gegenstand vorgesehen, die beide alsehrwidrig galten, 

aber im Västgötalag fehlen. Eine Buße für Schnittwunden fehtl in RP I ebenso wie die 

Unterscheidung von Willens- und Ungefährwerk82. Erst in RP II wird zwischen gewöhnli-

chem Totschlag (RP II, 1) und Überfall (RP II, 2) unterschieden. Zu beachten ist, dass in 

RP II die Rachetötung nur noch bei ertappten Dieben zulässig ist (RP II, 17, 20), dagegen 

bei sonstigem Totschlag 80 grivna Buße zu zahlen sind und beim Überfall die Gesamthaf-

tung der Gemeinde angeordnet ist, wenn der Täter entkam, wogegen VgL I in Drb 3,3 

stets eine Haftung der Hundertschaft kennt.  
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